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Textteil zum Bebauungsplan „In den Ahlen“ der Ortsgemeinde Nomborn 
 

Festsetzungen nach § 9 BauGB i.V. mit der BauNVO und der LBauO Rheinland-Pfalz 

 
A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

  

1. Art der baulichen Nutzung 
 

 § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) 
 

 § 4 BauNVO 

1.1.1 Die allgemeine zulässige Art der baulichen Nutzung ergibt 
sich aus der Planurkunde und nach § 4 (1) und (2) der 
BauNVO. 
 

 § 4 (1) u. (2) BauNVO 

1.1.2 Die in § 4 (2) Nr. 3 allgemein und in § 4 (3) Nr. 1 - 5 der 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen und Betriebe 
sind nicht zulässig. 
 

 § 1 (5) und § 1 (6) Nr. 1 
BauNVO 

2. Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücks-
fläche 
 

 § 9 (1) Nr.1 und Nr. 2 
BauGB i.V. mit §§ 16 ff. 
BauNVO 

2.1 Höhe baulicher Anlagen: 
 

 § 18 BauNVO 

2.1.1 Die maximal zulässige Gebäudehöhe wird wie folgt festge-
setzt: 
 

  

2.1.2 Als maximale Firsthöhen (FH) / maximale Attikahöhen (AH) 
wird im WA 1 (talseitige Erschließung) 

• bei Satteldächern und Walmdächern mit einer Dach-
neigung bis 45° ein Maß von FH 11,00 m, 

• bei flachgeneigten Dächern, Pultdächern sowie Zelt-
dächern (≤ 15 Grad) ein Maß von FH 9,00 m und 

• bei Flachdächern ein Maß von AH 8,00 m 

festgesetzt. 
 
Als maximale Firsthöhen (FH) / maximale Attikahöhen (AH) 
wird im WA 2 (bergseitige Erschließung) 

• bei Satteldächern und Walmdächern mit einer Dach-
neigung bis 45° ein Maß von FH 9,00 m, 

• bei flachgeneigten Dächern, Pultdächern sowie Zelt-
dächern (≤ 15 Grad) ein Maß von FH 8,00 m und 

• bei Flachdächern ein Maß von AH 7,00 m 

festgesetzt. 
 

 § 16 (2) Nr. 4 BauNVO 
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 Die Gebäudehöhe (oberer Bezugspunkt) wird gemessen 
vom unteren Bezugspunkt bis zu dem Punkt, an dem das 
Gebäudedach bzw. die Attika bei Flachdächern am höchs-
ten in Erscheinung tritt, vgl. Anlage E. 2. Prinzipschnitt. 
 
Als unterer Bezugspunkt wird die Oberkante der Straßen-
achse der Straße „In den Ahlen“ im Endausbau (festgesetzte 
Ausbauhöhe der Straßenachse, s. Planurkunde) rechtwink-
lig zum Mittelpunkt des Gebäudes festgesetzt, vgl. Anlage 
E. 3. Prinzipskizze. Die Ausbauhöhe der Straßenachse ist 
bei Bedarf zwischen den in der Planurkunde festgesetzten 
Ausbauhöhen durch Interpolieren zu ermitteln. Abweichend 
hiervon ist für die südlich des Wendehammers gelegenen 
Baugrundstücke als unterer Bezugspunkt die nächstgele-
gene festgesetzte Ausbauhöhe zu wählen. 
 

  

2.1.3 Technische Dachaufbauten wie z.B. Lüftungseinrichtungen 
und Satellitenanlagen auf dem Dach (unter 10 % der jewei-
ligen Dachfläche) dürfen die Höhe nach Ziffer 2.2.1 um max. 
2,00 m übersteigen. 
 

 §16 (5) BauNVO 

2.2 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche, Vollge-
schosse 
 

 § 19 und § 20 BauNVO 

2.2.1 Die zulässige Grundfläche, Grundflächenzahl (GFZ), Ge-
schossflächenzahl (GFZ) und die max. Anzahl der Vollge-
schosse ergeben sich aus der Planurkunde. 
 

 § 19 und § 20 BauNVO 

2.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet wird eine GRZ von 0,4 und eine 
GFZ von 0,8 festgesetzt. 
 

 § 19 (1) BauNVO 
§ 20 (2) BauNVO 

2.2.3 Im Allgemeinen Wohngebiet sind maximal II Vollgeschosse 
zulässig. 
 

 § 20 (1) BauNVO 

2.2.4 Bei der Errichtung von Flachdächern ist die Entwicklung ei-
nes Staffelgeschosses oberhalb des II. Vollgeschosses un-
zulässig. 
 

  

2.3 Bauweise  § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
i.V.m. § 22 (2) BauNVO 
 

2.3.1 Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. 
 

 § 22 (2) S. 1 BauNVO 

2.3.2 Es sind nur Einzelhäuser zulässig. 
 

 § 22 (2) S. 3 BauNVO 

2.4 Überbaubare Grundstücksfläche 
 

 § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
i.V.m. § 23 BauNVO 
 

2.4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Bau-
grenzen festgesetzt. 
 

 § 23 (1) BauNVO 

3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäu-
den 
 

 § 9 (1) Nr. 6 BauGB 

3.1 Es sind max. 2 Wohnungen pro Einzelhaus (EH) zulässig.   
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4. Versorgungsanlagen 
 

 § 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. 
§ 14 (2) BauNVO 

4.1 Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas 
und Wasser sowie der Ableitung von Wasser dienenden Ne-
benanlagen sind als Ausnahme zugelassen, auch soweit für 
sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festge-
setzt sind. 
 

  

5. Garagen und Carports  § 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. 
§ 12 BauNVO 

5.1 Garagen und seitlich geschlossene Carports sind mit einem 
Mindest-Abstand von 5,00 m und seitlich offene Carports mit 
einem Mindest-Abstand von 1,00 m zur Straßenbegren-
zungslinie der Straßenverkehrsfläche (s. Planzeichnung) 
herzustellen.  
 
Garagen und Carports sind auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig. 
 
 

  

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 

 § 9 (4) BauGB i.V.m. 
§ 88 (1) LBauO 

1. Einfriedungen 
 

 § 88 (1) Nr. 3 LBauO 

1.1 Einfriedungen der Grundstücke sind straßenseitig und bis zu 
einer Tiefe von 5 m entlang der an die Erschließungsstraße 
stoßenden seitlichen Grundstücksgrenzen nur in Form von 
 

• Laubgehölzhecken, 

• Holzzäunen, 

• nicht glänzenden Maschendraht-, Metallstab- oder Me-
tallgitterzäunen, 

• Mauern (≤ 0,80 m) 

• einer Kombination aus den genannten Formen 
 
und nur bis zu einer Höhe von maximal 1,20 m zulässig.  
An den sonstigen Grundstücksgrenzen sind diese Formen 
von Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2,00 m unter Ein-
haltung des Nachbarrechts zulässig.  
 
Hinweis: Insbesondere von der Grenze eines landwirtschaft-
lich genutzten Grundstückes und von Wirtschaftswegen ist 
das Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) vom 15. Juni 
1970, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
21.07.2003 (GVBl. S. 209) zu beachten. 
 

  

1.2 Die straßenseitigen baulichen Zaun-Einfriedungen sind nur 
in Form von transparenten Anlagen (ohne Sichtschutzele-
mente) zulässig. 
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2. Gestaltung nicht überbauter Flächen bebauter Grund-
stücke 

 § 88 (1) Nr. 3 LBauO 

2.1 Nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke sind als be-
grünte Flächen - möglichst zusammenhängend - anzulegen 
und fachgerecht zu unterhalten. 

Das Anlegen von Schotter-, Split-, Kies- und Schieferflächen 
sowie das Abdichten des Untergrunds mit Folien etc. (sog. 
Schottergärten) ist nicht zulässig. 

  

3. Dachformen und Dachneigung   

3.1 Es sind ausschließlich Satteldächer und Walmdächer mit ei-
ner Dachneigung bis 45° sowie Flachdächer inkl. flachge-
neigten Dächern, Pultdächer sowie Zeltdächern (≤ 15 Grad) 
zulässig.  

Die Dachneigung ist auch bei der Anbringung / Errichtung 
von Solaranlagen zu beachten. 

  

3.2 Abweichend hiervon sind bei Flach-, Pult- und flachgeneig-
ten Dächern (Dachneigung jeweils ≤ 10 Grad) aufgestän-
derte Solaranlagen zulässig. 

  

3.3 Die Errichtung von Tonnendächern ist unzulässig.   

4. Stützmauern und Böschungen   

4.1 Stützmauern sind im Allgemeinen Wohngebiet innerhalb 
und außerhalb der überbaubaren Flächen nur bis zu einer 
max. Höhe von 1,5 m zulässig. 

  

 

C. Landespflegerische Festsetzungen  § 9 (1) Nr. 20 und 25 
BauGB; § 9 (4) BauGB 
i.V.m. § 88 (1) Nr. 7 
LBauO 

1. Allgemeine Festsetzungen über Zeitpunkt und Unterhal-
tung der Pflanzungen auf privaten Flächen 
 

  

1.1 Alle folgend festgesetzten Pflanzungen sind auf den privaten 
Grundstücken nach Beendigung der Hochbaumaßnahme zu 
einem fachgerechten Zeitpunkt, spätestens innerhalb eines 
Jahres danach, durchzuführen. 

Alle Pflanzungen sind in der beschriebenen Weise (Quanti-
tät und Qualität) herzustellen und dauerhaft zu unterhalten 
sowie bei Abgang zu einem fachgerechten Zeitpunkt, spä-
testens innerhalb eines Jahres danach, zu ersetzen. 

Ersatzpflanzungen von Bäumen müssen in gleicher Pflanz-
stärke, wie für die Neupflanzung festgesetzt, erfolgen. Die 
Verpflichtung zur Ersatzpflanzung gilt erst dann als erfüllt, 
wenn der Baum nach Ablauf von zwei Jahren zu Beginn der 
dann folgenden Vegetationsperiode angewachsen ist. 
Wachsen die zu pflanzenden Bäume nicht an, ist die Ersatz-
pflanzung zu wiederholen. 

    



Bebauungsplan „In den Ahlen“ der Ortsgemeinde Nomborn 

Satzungsfassung 

\\ko01files\projekte\Abt214\16635\Bearbeitung\_RaUmw\Text\BPlan\Satzungsfassung\230124 BP In den Ahlen_Textfestsetzungen_16635.docx - 5 - 

Die Verweise auf die in der Anlage E dargestellten Artenlis-
ten stellen Artenempfehlungen dar. Diese Artenlisten besit-
zen daher keinen abschließenden Charakter. Die festge-
setzten Pflanzqualitäten dürfen nicht unterschritten werden. 
Größere Qualitäten sind aber zulässig. 

2. 
 

Landespflegerische Festsetzungen auf den privaten 
Baugrundstücken 
 

 § 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 
(1) LBauO Nr. 7 und § 9 (1) 
Nr. 25 a BauGB 

2.1 Auf den privaten Baugrundstücken sind mindestens 40 % 
der Fläche als Grünfläche herzustellen. Von diesen 40% 
Mindestbegrünungsfläche sind mindestens 10 % mit einhei-
mischen, standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen (s. 
Pflanzenvorschlagsliste, Anlage E, Artenliste 1 bis 3.) 

Je Baugrundstück sind zusätzlich mindestens zwei einhei-
mische Laubbäume zu pflanzen (s. Pflanzenvorschlagsliste, 
Anlage E, Artenliste 1 bis 2). 

Die unter C 2.2. örtlich festgesetzte Anpflanzung einer He-
cke kann flächig auf die o.a. Mindestbegrünungsfläche mit 
standortgerechten Gehölzen angerechnet werden. 

  

2.2 Die im Plan dargestellten und gekennzeichneten „Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen“ sind wie folgt herzustellen: 

 § 9 (1) Nr. 25 a BauGB 

2.2.1 Die Fläche mit der Ordnungsziffer  ist durch Anpflanzung 
einer mindestens einreihigen Hecke aus einheimischen 
Laubgehölzen mit einer Mindesthöhe von 1,5 m anzulegen 
und zu unterhalten (Pflanzenvorschlagsliste, s. Anlage 
E, Artenliste 3).  

  

3. Dachbegrünung  § 9 (1) Nr. 20 BauGB 
i.V.m. § 88 (1) Nr. 7 
LBauO 

3.1 Bei Pultdächern, Flachdächern sowie bei gering geneigten 
Dachflächen (≤ 10 Grad) sind mindestens 80 % der Gesamt-
dachfläche des jeweiligen Baugrundstückes (mindestens) 
extensiv zu begrünen1, dauerhaft zu erhalten und zu pfle-
gen. 

Aus Gründen einer gesicherten Funktionserfüllung ist eine 
mindestens 10 cm starke Magersubstratauflage, die einen 
Abflussbeiwert < 0,5 Cs erzielt, unter Verwendung von min-
destens Sedum-Arten (Sedum-Sprossenansaat) und min-
destens 20 % Flächenanteil an insektenfreundlichen heimi-
schen Wildkräutern (Topfballen-Pflanzung) vorzusehen. Die 
Begrünung mit höherwachsenden Pflanzen ist zulässig. 
 

  

3.2 
Aufgeständerte Solaranlagen sind auch auf den zu begrü-
nenden Dachflächen zulässig und stehen der o.a. Dachbe-
grünungsverpflichtung nicht entgegen. 

  

  

 
1  unter Berücksichtigung der Hinweise der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie 2018 bzw. in der aktuel-

len Fassung, Hrsg.: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. 
(FLL) 
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D.  Maßnahmen zum Artenschutz, Hinweise und Emp-

fehlungen 

 § 9 (6) BauGB 

 Maßnahmen zum Artenschutz: 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) 
A 1CEF Zur Kompensation des Verlustes potenzieller Quar-
tierstandorte für Fledermäuse an Obstbäumen im Umfang 
von 5 höhlenbesitzenden Bäumen mit Fledermausquartier-
potenzial sind im angrenzenden Halboffenland und/oder  
Waldflächen mindestens eine Vegetationsperiode vor Ro-
dung der Bäume mindestens 15 geeignete Kunsthöhlen (10 
Spaltenquartiere und 5 Raumkästen) anzubringen. Die 
Kästen sind regelmäßig zu reinigen und abgängige Kästen 
sind zu ersetzen. Zur Vermeidung von Tötungen im Zuge 
der Rodungsmaßnahme sind die Gehölze vor der Rodung 
auf einen Besatz durch Fledermäuse zu untersuchen (s. 
Vermeidungsmaßnahmen V3).“ 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und zum Schutz 
V 1 Gehölze dürfen in der Zeit vom 1. März bis 30 Septem-
ber gemäß § 39 BNatSchG nicht beseitigt werden. Die Maß-
nahme dient zur Vermeidung der Verbotstatbestände ge-
mäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG mit Beeinträchtigung der 
im Untersuchungsraum vorhandenen Vogelarten während 
der Brutzeiten. Das Baufeld ist außerhalb dieser Zeit zu räu-
men.  
 
V 2 Zur Kompensation des Verlustes der potenziellen Nist-
platzstrukturen an Obstbäumen und Feldgehölzen sind für 
die 5 entfallenden Bäume mit Nistplatzstrukturen im Ver-
hältnis 1:3 insgesamt 15 Nistkästen in angrenzenden Flä-
chen oder innerhalb des Neubaugebietes im öffentlichen 
Raum anzubringen. Dabei sind 5 Kästen als Halbhöhlen-
kästen für Gebäudebrüter (Bachstelze, Hausrotschwanz) 
und 10 Kästen (je 5 mit Fluglochweite 26 und 32 mm) als 
Meisenkästen anzubringen.  
 
V 3 Die Rodung der im Plangebiet stockenden Altbäume mit 
Höhlenvorkommen ist zur Vermeidung von Tötungen oder 
Verletzungen von Individuen der streng und besonders ge-
schützten Fledermausarten ausschließlich außerhalb der 
Reproduktionsphase durchzuführen. Unter Berücksichti-
gung der Vermeidungsmaßnahme V 1 ergibt sich ein Zeit-
raum von 15. November bis 29. Februar. Vorsorglich sollte 
vor den Fällarbeiten eine Inspektion der Höhlen auf Fleder-
mausvorkommen durchgeführt werden. Ggfls. vorhandene 
Individuen sind durch einen Fachmann zu entnehmen und 
an eine geeignete Stelle umzusetzen (z. B. Winterkasten). 
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 Da die Umsetzung der Vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men (CEF-Maßnahmen), hier A 1CEF (Anbringen von min-
destens 15 geeignete Kunsthöhlen (10 Spalten-Quartiere 
und 5 Raumkästen) im angrenzenden Halboffenland 
und/oder Waldflächen mindestens eine Vegetationsperiode 
vor Rodung der Bäume) und die Vermeidungsmaßnahme 
V2 (Anbringen von 15 Nistkästen in angrenzenden Flächen 
oder innerhalb des Neubaugebietes im öffentlichen Raum) 
durch die zukünftigen Grundstückseigner realistischer 
Weise nicht zu erwarten ist, wird die fachliche und zeitge-
rechte Umsetzung dieser Maßnahmen im Sinne der „Um-
setzbarkeit des Bebauungsplans“ durch die Ortsgemeinde 
Nomborn sichergestellt. 

Die Hangorte der 15 Ersatzlebensstätten für Höhlenbrüter 
und der 15 Ersatzquartiere für Fledermäuse sind in einer 
Karte darzustellen und der unteren Naturschutzbehörde zu 
übermitteln. 

  

 Anzahl der notwendigen Stellplätze: Hinsichtlich der An-
zahl an notwendigen Stellplätzen ist die jeweilige Stellplatz-
satzung der Ortsgemeinde Nomborn zu beachten. 

  

 Archäologie / Erdgeschichte: Bei Erdarbeiten erkennbare 
Bodendenkmäler bzw. archäologische Funde (wie Mauern, 
Erdverfärbungen, Knochen- und Skeletteile, Gefäße oder 
Scherben, Münzen und Eisengegenstände usw.) unterlie-
gen gem. §§ 16 - 21 Denkmalschutz- und -pflegegesetz 
Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an die Generaldirektion 
Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, Außenstelle Kob-
lenz, Niederberger Höhe 1, in Koblenz. 

  

 Diese ist rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher) über 
den Beginn von Erdarbeiten zu informieren.  
Die Baubeginnanzeige ist zu richten an  
landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de oder telefonisch 
0261 - 6675 3000. 

  

 Es wird darauf hingewiesen, dass unangemeldete Erd- und 
Bauarbeiten in Bereichen, in denen bislang verborgen ar-
chäologische Denkmäler vermutet werden, ordnungswidrig 
sind und mit einer Geldbuße von bis zu einhundertfünfund-
zwanzigtausend Euro geahndet werden können  
(§ 33 Abs. 1 Nr. 13 DSchG RLP). 

  

 Wasserwirtschaft / Starkregenvorsorge: 
Empfehlung: Nicht schädlich verunreinigtes Nieder-
schlagswasser von befestigten Flächen (hier Dachflächen) 
sollte bei Neubauvorhaben als Brauchwasser gesammelt 
und als solches genutzt werden. Für das auf dem jeweiligen 
Baugrundstück anfallende Oberflächenwasser von Dachflä-
chen sollten ausreichend dimensionierte Zisternen vorge-
sehen werden.  

Grundsätzlich ist § 55 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 

  

mailto:landesarchaeologie-koblenz@gdke.rlp.de
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vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in der derzeit geltenden 
Fassung, zu beachten.  

Inwieweit eine Versickerung des nicht schädlich verunrei-
nigten Niederschlagwassers quantitativ und qualitativ mög-
lich ist, ist unter Heranziehung des Merkblattes der DWA-
M 153 „Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regen-
wasser“, Ausgabe August 2007, zu beurteilen. 

Für eine Beurteilung der grundsätzlichen Versickerungsfä-
higkeit und deren Auswirkungen sind Versickerungsversu-
che durchzuführen. Hier ist die DWA-A 138 „Planung, Bau 
und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagwasser“, Ausgabe April 2005, anzuwenden. Die SGD 
Nord ist als Trägerin öffentlicher Belange für die Prüfung 
des anfallenden Niederschlagwassers gemäß § 2 LWG zu 
beteiligen. Gezielte Versickerungen dürfen nur durch nach-
weislich kontaminationsfreies Material erfolgen. 

In der Landschaftsanalyse des Landesamtes für Umwelt 
(LfU) sowie in der dazugehörigen Karte „Gefährdungsana-
lyse Sturzflut nach Starkregen“ sind für den konkreten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans „In den Ahlen“ keine Ge-
fährdung durch Sturzfluten und keine Abflusskonzentratio-
nen im Einzugsgebiet (EZG) dargestellt. 

Es wird empfohlen, oberirdische Stellplätze inkl. deren Zu-
fahrten und Wege mit einer wasserdurchlässigen Oberflä-
chenbefestigung in Form von Fugenpflaster, Rasengitter-
steinen, Drain-pflaster oder vergleichbaren wasserdurch-
lässigen Befestigungen mit einem Abflussbeiwert von min-
destens 0,7 herzustellen. Weitere Informationen finden Sie 
unter folgendem Link:  

https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirt-
schaft/hochwasserschutz/hochwasser-und-starkregenvor-
sorge/ 

 Hinweise der Verbandsgemeinde Montabaur zum Ent-
wässerungssystem, zum Anschluss- und Benutzungs-
zwang, den Vorgaben zu Errichtung und zum Betrieb 
von privaten Grundstücksentwässerungsanlagen: Ge-
mäß § 54 bis 56 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 57 
Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) – in der je-
weils geltenden Fassung – erfolgt die Sammlung und die 
leitungsgebundene Beseitigung des im öffentlichen Stra-
ßenbereich und privaten Grundstücksbereich anfallenden 
„Niederschlagswassers“ im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „In den Ahlen“ durch die Verbandsgemeinde 
Montabaur ausschließlich im sogen. „Trennsystem“. 

„Niederschlagswasser“ ist das aus dem Bereich von be-
bauten und/oder befestigten Flächen in öffentliche Abwas-
seranlagen abfließende und zum Fortleiten gesammelte 
Wasser (§ 54 Absatz 1 Nr. 2 WHG und § 2 Nr. 2 der Allge-
meinen Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde 
Montabaur (AES) in der jeweils geltenden Fassung).  

  

https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/hochwasser-und-starkregenvorsorge/
https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/hochwasser-und-starkregenvorsorge/
https://sgdnord.rlp.de/de/wasser-abfall-boden/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/hochwasser-und-starkregenvorsorge/
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 „Trennsystem“ bedeutet, dass das auf den privaten Bau-
grundstücken und der öffentlichen Erschließungsanlage 
der Ortsgemeinde Nomborn anfallende Niederschlagswas-
ser in einem gemeinsamen Hauptkanal – getrennt von 
dem auf den Baugrundstücken anfallenden Schmutzwas-
ser – gesammelt und abgeleitet wird. Das auf den privaten 
Baugrundstücken anfallende Schmutzwasser wird in ei-
nem getrennten öffentlichen Hauptkanal ge-sammelt und 
fortgeleitet. 

  

 Die Verbandsgemeinde Montabaur stellt den für den erst-
maligen Anschluss eines Baugrundstückes notwendigen 
Grundstücksanschluss gemäß § 10 Absatz 1 der AES ent-
sprechend dem von ihr vorgehaltenen Trennsystem bereit. 
Dazu wird jeweils ein Grundstücksanschluss für Schmutz- 
und für Niederschlagswasser im öffentlichen Verkehrs-
raum bis zur privaten Grundstücksgrenze verlegt. Der 
Grundstückseigentümer ist verpflichtet, anfallendes 
Schmutz- und Niederschlagswasser über seine private 
„Grundstücksentwässerungsanlage“ nur in die jeweils da-
für bestimmten Grundstücksanschlüsse der Verbandsge-
meinde Montabaur ein-zuleiten. 

„Grundstücksentwässerungsanlage“ im Sinne von § 2 
Nr.  6 der AES sind Einrichtungen, die der Sammlung, Vor-
behandlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers auf 
den Privatgrundstücken bis zum Grundstücksanschluss 
dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im 
Erdreich oder in der Grundplatte verlegt sind und das Ab-
wasser dem Grundstücksanschluss zuführen, Revisions-
schächte, zugelassene Kleinkläranlagen und geschlos-
sene Abwassergruben sowie Abscheider. „Grundstücksan-
schluss“ im Sinne von § 2 Nr. 3 der AES ist der im öffentli-
chen Verkehrsraum verlegte Kanal – hier die Grundstücks-
anschlüsse im Trennsystem – zwischen dem öffentlichen 
Abwasserkanal und der privaten Grundstücksgrenze.“ 

  

 Bergbau / Altbergbau: Sollten bei dem geplanten Bau-
vorhaben auf Indizien für Bergbau gestoßen werden, wird 
spätestens dann die Einbeziehung eines Baugrundbera-
ters bzw. Geotechnikers zu einer objektbezogenen Bau-
grunduntersuchung empfohlen. 

  

 DIN-Vorschriften: Erdarbeiten, Bodenarbeiten, Schutz 
der Vegetation, Boden und Baugrund: Die DIN-Vorschrif-
ten 19731 „Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Boden-
material. Produktabbildung“, 18915 „Bodenarbeiten“ sowie 
18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vege-
tationsflächen bei Baumaßnahmen“ sind zu beachten bzw. 
einzuhalten. 

Die Anforderungen der DIN 4020 (Geotechnische Untersu-
chungen für bautechnische Zwecke), der DIN EN 1997-1 
und 2 (Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2 Erkundung und 
Untersuchung des Baugrunds) und der DIN 1054 (Bau-
grund - Sicherheitsnachwese im Erd- und Grundbau; Bo-
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denarten, Sicherheitsnachweise für Baugrund) sind zu be-
achten. Zur Information stehen folgende Internetseiten des 
Landesamtes für Geologie und Bergbau zur Verfügung: 

 Hangstabilitätskarte: 

• http://www.lgb-rlp.de/de/karten-und-produkte/on-
line-karten/online-karte-hangstabilitaet.html 

• http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=6 

Rutschungsdatenbank: 

• http://www.lgb-rlp.de/karten-und-produkte/online-
karten/online-karte-rutschungsdatenbank.html 

• http://mapclient.lgb-rlp.de//?app=lgb&view_id=7 
 

  

 Altablagerungsstelle „Auf dem Höhenscheid“: Im Sü-
den grenzt das Plangebiet an die Altablagerungsstelle „Auf 
dem Höhenscheid“ (Nr. 143 04 055-0201) an. Sofern es in 
diesem Bereich zu Bodenauffälligkeiten kommt, ist dies der 
SGD Nord, Regionalstelle Montabaur, zu melden und das 
weitere Vorgehen abzustimmen. 

  

 Ver- und Entsorgungsleitungen: Eine Gefährdung bzw. 
Beeinträchtigung von vorhandenen und Ver- und Entsor-
gungsleitungen durch Bau- und Pflanzmaßnahmen etc. 
sind zu vermeiden. Diese Maßnahmen sind daher grund-
sätzlich mit den zuständigen öffentlichen und privaten Ver-
sorgungsträgern im Vorfeld abzustimmen. 

  

 Unterirdischen Kabeltrasse der Energieversorgung Mit-
telrhein AG (evm): Innerhalb der in der Planzeichnung mit 
einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der evm zu 
belastende Fläche ist zur Gewährleistung der Versorgungs-
sicherheit und zur Vermeidung von Beschädigungen der 
Netzanlage diese Fläche von Gehölzanpflanzungen und ei-
ner Überbauung freizuhalten. 

  

 
Brandschutz: Zur Löschwasserversorgung muss eine 
Löschwassermenge von mindestens 800 l/min (48 m³/h) 
über einen Zeitraum von zwei Stunden zur Verfügung ste-
hen. Zur Sicherstellung der erforderlichen Löschwasser-
menge können zum Beispiel folgende Einrichtungen ge-
nutzt werden: 

• an das öffentliche Wasserversorgungsnetz ange-
schlossene Hydranten gemäß DIN 3221 bzw. DIN 
3222 (Abstand untereinander max. 150 m), 

• Löschwasserteiche gemäß DIN 14210,  

• unterirdische Löschwasserbehälter gemäß DIN 
14230, 

• offene Gewässer mit Löschwasserentnahmestellen 
gemäß DIN 14210. 

  

 DIN-Vorschriften und Regelwerke: 
Die in den textlichen Festsetzungen angegebenen DIN-Vor-
schriften und Regelwerke können bei der Verbandsgemein-
deverwaltung Montabaur (Konrad-Adenauer-Platz 8; 56410 
Montabaur) eingesehen werden. 

  

http://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=7
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Anlage E. 
 
1: Artenlisten zu den textlichen Festsetzungen C. (als Empfehlung, Pflanzqualitäten 
als [Mindest-] Festsetzung) 
 

Artenliste 1 

Bäume 1. Ordnung 
Hochstämme, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18-20 cm, mit Drahtballen 
Acer platanoides (in Sorten) Spitzahorn (in Sorten) 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Prunus avium Vogelkirsche 

Quercus robur Stieleiche 

Tilia cordata Winterlinde 

Tilia platyphyllos Sommerlinde  

Ulmus laevis Flatterulme 

 

Artenliste 2 

Bäume 2. Ordnung 
Hochstämme, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm, mit Drahtballen oder 
Heister, verpflanzt, 150-200, ohne Ballen 
 
Sorbus aucuparia Eberesche, Vogelbeere 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Mespilus germanica Mispel 

Malus sylvestris Europäischer Wildapfel / Holzapfel 

Pyrus pyraster Holzbirne 

Carpinus betulus Hainbuche 

Sorbus domestica Speierling 

Acer campestre Feldahorn 

Salix caprea Salweide 

 
Artenliste 3 
Sträucher, verpflanzt, 100-125 cm, ohne Ballen 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Hasel 

Carpinus betulus Hainbuche 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaea Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Acer campestre Feldahorn 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa Traubenholunder 
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2: Prinzipschnitt (Beispiel) zu Tz. A.2.1 

 
 

2: Prinzipdarstellung (Beispiel) zu Tz. A.2.1 

 
Bezugspunkt ist die Oberkante der Straßenachse der Straße „In den Ahlen“ im Endausbau (festgesetzte Aus-
bauhöhe der Straßenachse, s. Planurkunde). Die Ausbauhöhe der Straßenachse ist bei Bedarf zwischen den in 
der Planurkunde festgesetzten Ausbauhöhen durch Interpolieren zu ermitteln. 


